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        tick Trading Software Aktiengesellschaft  Düsseldorf   - Wertpapier-Kenn-Nummer A0LA30 - - ISIN DE000A0LA304  - Börse: TBX -     Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der tick Trading Software Aktiengesellschaft    Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 08. April 2019 um 11:00 Uhr im Malkasten Düsseldorf, Theatersaal (Hentrichgebäude Obergeschoss), Jaco-bistr. 6a, 40211 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.    TAGESORDNUNG:  1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahres-abschlusses zum 30. September 2018, des Lageberichts für das Ge-schäftsjahr 2017/2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats Der Jahresabschluss zum 30. September 2018 mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 wurde von der DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprü-fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, geprüft und mit uneinge-schränktem Bestätigungsvermerk versehen. Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter http://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html eingesehen werden. 
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 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Ge-schäftsjahr 2017/2018  Der ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 1.350.317,17 EUR darf nach § 268 Abs. 8 HGB in Höhe von 40.592,50 EUR nicht zur Ausschüttung an die Anteilseigner verwendet werden. Der gesperrte Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dieses zwingende gesetzliche Gewinnausschüttungsver-bot ist die Folge der vorgenommenen Aktivierung latenter Steuern.  Vom hiernach verbleibenden höchstens ausschüttungsfähigen Betrag von 1.309.724,67 EUR soll eine Dividende von 1,30 EUR je Aktie gezahlt werden. Um dies rechnerisch zu ermöglichen, wird gemäß § 17 Abs. 4 (b) der Satzung zur Betragsglättung ein weiterer Teilbetrag von 1.274,67 EUR einbehalten und ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  a) Gemäß § 17 Abs. 4 (b) der Satzung wird nicht der gesamte ausschüttungs-fähige Bilanzgewinn zur Gewinnausschüttung an die Aktionäre verwendet, son-dern nur derjenige nächstniedrige Gesamtausschüttungsbetrag, der bezogen auf die einzelne Aktie zu einem auf ganze Eurocent lautenden Dividendenbe-trag führt;   b) der für das Geschäftsjahr 2017/2018 ausgewiesene Bilanzgewinn von 1.350.317,17 EUR wird wie folgt verwendet:   _____________________________________________________________  Bilanzgewinn      1.350.317,17 EUR  _____________________________________________________________  Dividendenausschüttung: 1,30 EUR je Aktie   bei 1.006.500 Aktien Ausschüttung insgesamt mithin         1.308.450,00 EUR  _____________________________________________________________  Einstellung in Gewinnrücklagen          --,-- EUR  _____________________________________________________________  Gewinnvortrag          41.867,17 EUR     ______________________________________________________________ 



 

 - 3 -  

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder des Vorstands zu beschließen.   4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen.   5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Ge-schäftsjahr 2018/2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-schaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, zum Abschlussprüfer für das Ge-schäftsjahr 2018/2019 zu bestellen.    6. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeiten aller amtierenden Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft en-den mit dem Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung.  Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 S. 1, 96 Abs. 1 5. Var. AktG, § 7 Abs.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Anteilseignervertretern zusammen.  Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptver-sammlung bis zum Ablauf derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlas-tung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 entscheidet, die bishe-rigen Aufsichtsratsmitglieder und somit die folgenden Herren erneut in den Auf-sichtsrat zu wählen:  a. Ingo Hillen, geb. 13.10.1970, Kaufmann, Mönchengladbach, Alleinvorstand der sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Geschäftsführer der sino Beteili-gungen GmbH, Düsseldorf, Geschäftsführer der MMI Leisure & Capital Ma-nagement GmbH, Düsseldorf, Geschäftsführer der 20.1797 neon GmbH, München, umfirmierend in Trade Republic Bank, bisheriger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der tick Trading Software AG;  b. Götz Röhr, geb. 12.05.1972 in Bremen, wohnhaft in Solingen, Bankange-stellter, Geschäftsführer der HSBC Transaction Services GmbH, Düsseldorf, Head of Product Management & Services, HSBC Securities Services, 
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HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Aufsichtsratsmitglied der sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf, und ehrenamtliches Aufsichtsratsmandat bei der Theodor-Fliedner-Heim gGmbH, Solingen,   c. Dr. Simon-Alexander Zeidler, geb. 26.10.1972 in Berlin, wohnhaft in Ratin-gen, Rechtsanwalt bei CARLSWERK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrats der Kerdos Investment AG TGV, Düsseldorf, bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender der tick Trading Software AG.   Außer den vorstehend genannten Mandaten haben die Kandidaten keine weite-ren Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kon-trollgremien inne.   Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege von Einzelwahlen durchzuführen.    ******    Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Anmel-dung der Aktionäre zur Hauptversammlung, Nachweis des Aktienbesitzes  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Ge-sellschaft in Textform so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 01. April 2019 zugeht.   Ebenfalls bis zum Ablauf des 01. April 2019 ist der Gesellschaft von den Aktionä-ren ein von ihrem depotführenden Institut in Textform erstellter besonderer Nach-weis ihres Aktienbesitzes zu übermitteln; der Nachweis muss sich auf den Beginn (00:00 Uhr) des 18. März 2019 ("Record Date") beziehen. Der Nachweis ist zu-sätzlich zur Anmeldung erforderlich. Ob nach dem Stichtag die Aktien noch weiter gehalten werden, ist für die Teilnahmeberechtigung unerheblich. Eine Beschrän-kung der Verfügbarkeit der Aktien ist mit diesem Record Date nicht verbunden.     
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Die Anmeldung und der Besitznachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen:  tick Trading Software AG c/o AAA HV-Management GmbH Ettore-Bugatti-Str. 31  51149 Köln Fax: +49 (0) 2203 20229 11 E-Mail: TBX2019@aaa-hv.de   Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte  Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Bei-spiel ein depotführendes Institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Per-son ihrer Wahl ausüben lassen. In diesem Fall ist eine rechtzeitige Bevollmächti-gung durch den Aktionär erforderlich. Ein Formular zur Vollmachtserteilung befin-det sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und kann unter o.g. Adresse angefor-dert werden. Es kann auch von der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html heruntergeladen und ausge-druckt werden. Vollmachtserteilungen durch in der Hauptversammlung anwesen-de oder vertretene Aktionäre an anwesende Mitaktionäre oder den Stimmrechts-vertreter der Gesellschaft sind ebenfalls möglich.   Stimmrechtsausübung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  Wir bieten unseren Aktionären zudem an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen und sich von diesem in der Hauptversammlung nach Maßgabe erteilter Weisungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter wird die Stimm-rechte der Aktionäre entsprechend den ihm erteilten Weisungen ausüben; er ist auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt.  Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Haupt-versammlung bzw. eine Eintrittskartennummer.  Um den rechtzeitigen Erhalt einer Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestel-lung möglichst frühzeitig bei dem depotführenden Institut eingehen.  Die Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung ist nur bis einschließlich 07. April 2019, 24:00 Uhr möglich. Weitere Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären mit der Eintrittskarte übersandt werden.     
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Form der Vollmachten  Vollmachten, auch die dem Stimmrechtsvertreter erteilten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-form. Soweit sie an die Gesellschaft zu übermitteln sind, kann dies – auch auf elektronischem Weg – unter der oben genannten Adresse der Gesellschaft erfol-gen. Dieses Formerfordernis gilt nicht bei einer Vollmachtserteilung an Kreditinstitute, an die einem Kreditinstitut gleichgestellten Institutionen oder Personen gem.  § 135 Abs. 8 AktG (z.B. Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßige Stimm-rechtsvertreter) oder an Finanzdienstleistungsinstitute und die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG).    Anmeldung und Aktienbesitznachweis auch bei Vollmachtserteilung stets erforderlich  Auch bei einer Vertretung durch Bevollmächtigte ist in allen Fällen eine wirksame und rechtzeitige Anmeldung und die rechtzeitige Übermittlung eines Aktienbesitz-nachweises des depotführenden Instituts erforderlich.   Sonstige Hinweise und Erläuterungen  Rechte von Aktionären bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung  Im Zeitpunkt der Einberufung hat die Gesellschaft 1.006.500 Aktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien; alle ausgegebenen Aktien begründen grundsätzlich Teilnahme- und Stimmrechte. Bei Abstimmungen über bestimmte Punkte der Tagesordnung gelten bezüglich einzel-ner Aktionäre gesetzliche Stimmverbote. Aktionäre haben das Recht, unter den oben genannten Voraussetzungen (Anmeldung, Nachweis) an der Hauptversamm-lung teilzunehmen, Auskunft zu den Gegenständen der Tagesordnung zu verlan-gen, Anträge zu den Gegenständen der Tagesordnung und zum Verfahren zu stel-len und ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben. Sie sind darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen berech-tigt, in schriftlicher Form (nicht per Telefax oder Mail) bis zum Donnerstag, 14. März 2019, 24:00 Uhr (eingehend) eine Ergänzung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Tagesordnung zu verlangen.  
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Einreichung von Anträgen von Aktionären  Tagesordnungserweiterungsverlangen, sonstige Anträge und abweichende Wahl-vorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Adresse der Ge-sellschaft zu richten:  tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Fax: +49(0)211-781767-29 E-Mail: ir@tick-TS.de   Anderweitig adressierte oder später zugehende Anträge werden nicht berücksich-tigt. Für Tagesordnungserweiterungsverlangen ist zur Wahrung der dabei gelten-den Schriftform eine Telefaxübermittlung oder Mail nicht ausreichend.  Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis zum Sonntag, 24. März 2019, 24:00 Uhr zugehen (Eingang am nachfolgenden Montag nicht genügend), im Internet nach Maßgabe des § 126 AktG unter http://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html veröffentlichen.   Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht werden.   Verweis auf weiterführende Informationen  Weitere Informationen finden sich auch im Internet auf der Seite der Gesellschaft unter http://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html.   Übermittlung von Unterlagen an Aktionäre  Die Einladung zur Hauptversammlung am 08. April 2019 einschließlich Tagesord-nung, weitere Informationen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung sowie ent-sprechende Formulare werden den Aktionären durch die depotführenden Institute übermittelt. Vollmachtsformulare erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Ein-trittskarte und können auch bei der Gesellschaft unter beiden oben genannten Adressen angefordert werden. 



 

 - 8 -  

Düsseldorf, im Februar 2019 Der Vorstand      Gerd Goetz   Matthias Hocke    Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Die tick Trading Software AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren einschlägigen Gesetze. Wenn Sie sich für die Hauptversamm-lung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbe-zogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu er-möglichen. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Anhang dieser Einladung und zusätzlich im Internet auf der Webseite zur Hauptversammlung: https://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html. 



 

 - 9 -  

 Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste an der Hauptversamm-lung der tick Trading Software AG                      
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 Ihre persönlichen Daten sind uns wichtig.  Die tick Trading Software AG nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst.   Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht, insbe-sondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), zustehenden Rechte in-formieren.  1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter  Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die  tick Trading Software AG Berliner Alle 59 40212 Düsseldorf Tel.: +49 211 781 767 0 E-Mail: info@tick-ts.de  Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen erreichen Sie unter:  Oliver Puplinkhuisen Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Tel.: +49 211 781 767 0  E-Mail: datenschutzbeauftragter@tick-ts.de  
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 2. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Da-ten und Datenquellen  Die Aktien der tick Trading Software AG („tickTS“) sind Inhaberaktien. Ein Aktien-register wird daher nicht geführt.  Wir erheben folgende personenbezogene Daten: 
 Namen 
 Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs 
 Aktienanzahl 
 Besitzart der Aktien 
 Eintrittskartennummer 
 Namen und Adresse des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktio-närsvertreters Wir erhalten und verarbeiten diese personenbezogenen Daten. Es handelt sich dabei um Daten, die der tickTS von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die tickTS übermittelt werden.  Bei einem Verlangen eines Aktionärs gemäß § 122 Abs. 2 AktG, Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung zu setzen, hat der Aktionär seinen Na-men anzugeben und nachzuweisen, dass er seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber von Aktien ist, die – gegebenenfalls zusammen mit Anteilen weiterer Aktionäre, die das Verlangen unterstützen – den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. Bei der Ankündigung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß den §§ 126, 127 AktG hat der Aktionär ebenfalls seinen Namen anzugeben und seine Aktionärseigen-schaft nachzuweisen. Bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-ter ist die Vollmacht von der Gesellschaft für drei Jahre nachprüfbar festzuhalten (§ 134 Abs. 3 Satz 5 AktG). Nehmen Aktionäre oder Aktionärsvertreter an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, die betreffenden Personen unter An-gabe des Namens, des Wohnorts, der Zahl der vertretenen Aktien, ihrer Gattung und der Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von anderen Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der Ver-sammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 AktG).  Bei Abstimmungen und Wahlen in der Hauptversammlung werden die Stimmab-gaben der Aktionäre und Aktionärsvertreter sowie die vor oder während der Hauptversammlung erteilten Vollmachten und Abstimmungsweisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und an sonstige Dritte und etwa-ige Briefwahlstimmen erfasst, ausgewertet und gespeichert.    
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3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfolgt zu dem Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Ak-tionäre an der Hauptversammlung (wie z.B. die Prüfung der Teilnahmeberechti-gung) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten sowie der Abstimmung) zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO (gesetzliche Verpflichtung) sowie aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interes-se).   Wir werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab informieren, sofern wir Ihre Daten für einen anderen Zweck als die weiter genannten Zwecke verarbeiten möchten.  Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSG-VO)  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den im AktG vorgesehen Zwe-cken, insbesondere zur Kommunikation mit Ihnen als unserem Aktionär und zur Abwicklung unserer Hauptversammlungen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfül-lung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)  Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten Interessen. Dies ist z.B. der Fall, wenn wir bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionä-re aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen, um Wertpapiervorschriften der betref-fenden Staaten einzuhalten. Darüber hinaus können Ihre Daten zur Erstellung von Statistiken genutzt werden,  z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung.  4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  Ihre Daten werden innerhalb der tickTS von den mit der Organisation der Haupt-versammlung befassten Mitarbeitern verarbeitet.  Wir bedienen uns zur Durchführung der Hauptversammlungen (HV-Dienstleister, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen, Rechtsberater) zum Teil externer Dienstleister. Beauftragte Dienstleister erhalten von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der tickTS.   Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können 
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von anderen Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der Ver-sammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 AktG).   Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden (§ 122 Abs. 2 AktG), wird die Gesellschaft diese Gegenstände unter Anga-be des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den ak-tienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso wird die Gesellschaft Ge-genanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der Voraussetzun-gen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Ak-tionärs im Internet veröffentlichen (§ 126 Abs. 1, 127 AktG).   Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten weite-ren Empfängern zu übermitteln, wie etwa Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mit-teilungspflichten (z.B. bei Stimmrechtsmitteilungen).   5. Dauer der Speicherung, Löschung Ihrer personenbe-zogenen Daten  Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald und soweit sie für die hierin genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Nachweis- und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicher-dauer (vorbehaltlich spezieller rechtlicher Anforderungen) regelmäßig bis zu drei Jahre.   Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten anwendbar sein sollten, müssen die Daten regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahrt werden. Dar-über hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn das im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden, erforderlich ist (gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu dreißig Jahren).   Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erhobene Daten werden unabhän-gig von Vorstehendem jedenfalls so lange verwahrt, wie wir sie zur Durchsetzung unserer Rechte benötigen (etwa zur Abwehr von Anfechtungs- oder Nichtigkeits-klagen gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse oder im Zusammenhang mit Beschlussfeststellungsklagen).  6. Welche Rechte haben Sie im Hinblick auf Ihre perso-nenbezogenen Daten?  Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter Ziffer 1.   Das umfasst das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten nach Art. 16 DSG-VO, das Recht auf Löschung Ihrer Daten nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Ein-schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Daten-
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übertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.    Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.   Hierzu gehört auch die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, die unter folgenden Kontaktdaten erreichbar ist:  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI NRW) Nordrhein-Westfalen Postfach 20 04 44 40102 Düsseldorf  Tel.: 0211/38424-0 Fax: 0211/38424-10 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de   7. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)  Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie die-ser Verarbeitung widersprechen, sofern sich aus Ihrer besonderen Situation Grün-de ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die unter Ziffer 1 dieser Datenschutzhinweise angegebene Ad-resse.  Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, kontaktieren Sie uns bitte un-ter den unter Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten.   8. Sind Sie verpflichtet, die angeforderten personenbezo-genen Daten mitzuteilen?  Ja, zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen und um die Ausübung der Aktionärsrechte zu ermöglichen.   


